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Frage und Antwort.
Jungfrauen baden.

Frage: Herr Ch. Rubi teilt uns eine Stelle aus dem Chorgerichtsmanual
Krauchtal (Nr. 1, S. 120) mit:

„1615, den 19. Martii Sind beide, der alt (und) jung Lheman erschienen.
Der alt (ist) beklagt, wie dass er seinem Shon nächtliches Trummenschlachen
vnd Fastnachtfüranstecken gestatte, wie ouch das abschüchlich Junkfrouwen,
Fr ou wen und M ägd ten h a den. Da der die That des Fastnachtfürs
verneint, das übrig mit Abbitt zimlich versprochen, ist darüber der Shon umb
10 Schilling strafwürdig erkant worden.

Chunrhat Höfli, des Schmidts Stiefsohn Bendicht Bienz, dieweil er
sich dem Chorgrichtbott nitt ghorsamlich gestellt vnd mit Junckfrouwenbaden
vmbgangen, ist samt anderen vmb 5 Schilling gstraft worden."

Was bedeutet das Jungfrauen baden?

Antwort: Es handelt sich hier, wie das Datum und die andern
Angaben im Text zeigen, um einen Fastnachtsbrauch, der in verschiedenen
Chorgerichtsmanualen vorkommt, so in Hindelhank (Chorger. Man.): 28. Febr. 1619
„dz es am hirssmentag z'nacht von etlichen Knaben, die ins zuvor baden
wellen, ." — in Hindelhank weiter (Chorger. Man.): 1613 „die mägt
angriffen und in d'brünnen geworfen" und ähnlich noch einmal.

Ins Wasser zu werfen oder in die Brunnen zu tauchen gehörte zu den
bekannten Fastnachtsscherzen. Alte Belege s. Hoffmann, Kl. Schriften S. 35 ff,
S. 41 und S. 186. Hoffmann rechnet es zum Fruchtbarkeitszauber. Die
Forschung hat seither eine Menge neues Material zusammengetragen, und es
haben sich verschiedene neue Deutungsversuche daran angeschlossen. Man
sieht im Wassertauchen oder Wasser spritzen Regenzauber oder Reinigungsbräuche,

und schliesslich wird es auch als blosser Scherz betrachtet. P. G.

An unsere Mitglieder.
Die diesjährige

Jahresversammlung
findet am 7. und 8. Juni in Aarberg statt. Berufene Kenner des

bernischen Brauchtums und der Berner Volkskunst haben ein
reiches Programm zusammengestellt. Wir bitten unsere Mitglieder,
recht zahlreich an der Tagung zu erscheinen. Der Vorstand.
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